
Anmeldung Gänselieselmarkt 13. Juni 2026 
Lastschriftformular

Buchungsbeginn: 02.02.2026

Vorname: 

Nachname: 

Straße: Hausnummer: 

Postleitzahl: Stadt: 

telefon- / Handynummer: 
Bitte geben Sie eine Telefonnummer an über die wir Sie für eventuelle Rückfragen erreichen können.

e-mail: 
Mit der Angabe Ihrer Mailadresse stimmen Sie einer elektronischen Datenübermittlung zu. Ihre Mailadresse wird lediglich zur Übermitt-
lung der Buchungsinformationen verwendet und wird nicht an Dritte weitergegeben. 

Bankdaten 
Um den Buchungsvorgang zu vereinfachen, geben Sie bitte Ihre Bankdaten an. Eine vor Ort Zahlung ist bei uns nicht möglich!

Kontoinhaber (vor- & nachname):

Kreditinstitut (z.b. sparkasse): 

IBAN: DE

BIC (z.b. weladedxxx): 

gewünschte standgröße in metern I mind. 2m, Standtiefe max. 2m): 

warenangebot: 

Kinder bis 14 Jahre 
trödeln Nur auf Decken und 

mit altersgerechten 
Sachen kostenlos!

- per Mail an info@hoefges.com (einscannen oder ein gut leserliches Foto mit dem Handy machen) 
- per Post an Höfges Event Group GmbH, Adolf-Dembach-Straße 8, 47829 Krefeld 
- per Abgabe an der Bürgerinformation im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein

wählen sie bitte ihren wunschbereich durch ankreuzen aus. ihren entgültigen standplatz finden Sie dann in ihrer Bestätigung! 

Bereich A 
gerade hausnummern 
Alte schulstraße/ 

krummstraße
lfd. MTr. 13,00 EUR

Bereich A 
ungerade hausnummeRN
Alte schulstraße/ 

krummstraße
lfd. MTr. 13,00 EUR

Bereich b
gerade hausnummern 

turmstraße/ graben-
straße/ freiheit
lfd. MTr. 13,00 EUR

Bereich b
ungerade hausnuMmern

turmstraße/ graben-
straße

lfd. MTr. 13,00 EUR

Bereich c
gerade hausnummern 
franz-boehm-stra-
ße/ bleer straße
lfd. MTr. 10,00 EUR

Bereich c
ungerade hausnummern

franz-boehm-stra-
ße/ bleer straße
lfd. MTr. 10,00 EUR

Bitte nutzen Die Sie Möglichkeit der online Buchung unter
https://buchung.hoefges.com

oder schicken Sie dieses Formular ausgefüllt an uns zurück.
Sie erhalten daraufhin von uns in ca. 5 Werktagen eine Bestätigung per E-Mail.

Wir bieten Ihnen folgende Möglichkeiten an:

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (Rückseite), die Marktordnung zum
Gänselieselmarkt der Stadt Monheim am Rhein sowie den Lageplan der Trödelflächen, können Sie auf 

https://hoefges-troedelmarkt.com/infos-gaenselieselmarkt einsehen.

Mit diesem Formular stimmen Sie zu, dass Ihre Angaben aus dem Formular zur Beantwortung Ihrer Anfrage durch die Höfges Event Group 
GmbH elektronisch erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und von uns bis zur abgeschlossenen Be-
arbeitung Ihrer Anfrage gespeichert. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft  per  E-Mail an info@hoefges.com  widerrufen.
Mit Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass der fällige Betrag durch die Höfges Event Group GmbH per 
Lastschrift von Ihrem Konto eingezogen wird und akzeptieren unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Marktordnung.



AGB | HÖFGES EVENT GROUP GmbH
1.	 Durch die Teilnahme bzw. durch eine Zusage der Teilnahme an der Marktveranstaltung erkennen die Ausstellerin-

nen und Austeller sowie die Besuchenden die Marktordnung/ AGB in allen Punkten an.
2.	 Standplatz: Der Standaufbau hat so zu erfolgen, dass die Fluchtwege dauerhaft frei zugänglich sind. Dies bedeutet 

Kleiderstangen, Tische, Kisten etc. dürfen die Bodenmarkierungen der Standfläche nicht überschreiten. Bitte beach-
ten Sie das Ihre Standplatztiefe max. 2 Meter beträgt und somit ein Aufbau von Pavillions ausgeschlossen ist.

3.	 Bedingungen: Auf der Veranstaltung dürfen nur gebrauchte und antike Waren feilgeboten werden. Nicht angeboten 
werden dürfen vor allem Neuwaren, Hieb-, Stich- und Schusswaffen einschließlich Munition und Munitionsteile aller 
Art, NS-Embleme und lebende Tiere. Imbisse und Getränke dürfen nur mit besonderer Erlaubnis angeboten wer-
den. Gewerbliche Anbieter sind nicht zugelassen.

4.	 Die Veranstaltung ist Standgebührenpflichtig. 
5.	 Buchung: Die Buchung der Ausstellerinnen und Aussteller erfolgt persönlich, telefonisch, postalisch, per E-Mail 

oder nach Registrierung und Anmeldung über die Website: www.hoefges-troedelmarkt.com. Die Buchung ist, 
unabhängig von der Auswahl der Zahlungsweise oder der Art und Weise der Buchung, verbindlich. Nach erfolgter 
Buchung erhält die Ausstellenden eine Rechnung/ Bestätigung per Email, dieser liegen alle Weiteren wichtigen 
Informationen bei. Die Informationen sind von den Ausstellerinnen und Ausstellern zu lesen und einzuhalten. Sollte 
die Rechnung/ Bestätigung innerhalb von 2 Werktagen nicht vorliegen, haben die Ausstellenden die Pflicht sich bei 
der Firma Höfges zu melden. 

6.	 Stornierung: Eine Stornierung ist bis eine Woche vor der Veranstaltung möglich. Die Stornierung muss schriftlich 
an info@hoefges.com erfolgen. Für bereits gezahlte Standgebühren erteilt die Firma Höfges eine Gutschrift auf das 
Kundenkonto. Eine Erstattung ist ausdrücklich ausgeschlossen! 

7.	 Bezahlung: Folgende Zahlungsmethoden sind bei der Buchung über die Homepage auswählbar: PayPal oder Last-
schrift (andere Zahlungsmethoden sind NICHT möglich!). Bei Zahlweise via Lastschrift bucht die Firma Höfges den 
fälligen Betrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt vom genannten Konto ab. 

8.	 Rückbelastungen: Sollten Zahlungen aus Gründen fehlschlagen, die die Firma Höfges nicht zu verantworten hat, 
fällt eine Rücklastschrift- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 € auf die bestehende Buchung an.

9.	 Marktzeiten: Die Marktzeiten 9.00 bis 17.00 Uhr sind von allen Ausstellenden verbindlich einzuhalten. Der Stand-
aufbau durch die Aussteller beginnt ab 5.00 Uhr. Der Standabbau darf erst nach Ende der Verkaufszeit erfolgen und 
muss 1 Stunde nach Marktschluss beendet sein. 

10.	Der Marktstand darf nicht vor dem Ende der Marktzeit abgebaut werden. 
11.	 Aufbauende: Die Ausstellerinnen und Ausseleller müssen den für sie reservierten Marktstand bis spätestens 30 

Minuten vor Marktbeginn eingenommen und aufgebaut haben. Sollte dies nicht der Fall sein, verlieren die Ausstel-
lenden das Recht auf ihre Standfläche. Eine Erstattung bzw. Gutschrift der Standgebühr erfolgt NICHT! Reservier-
te, aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingenommene Standplätze können bei Bedarf vom Veranstalter an andere 
Interessenten vergeben werden.

12.	Reinigungskaution: Bei Marktende ist der Standplatz sauber zu verlassen. Eine Reinigungskaution in Höhe von 
10,00 € wird zusätzlich mit der Standgebühr erhoben und im Vorfeld abgebucht. Bitte halten Sie am Tag der Ver-
anstaltung ihre Auftragsbestätigung bereit, damit unsere Mitarbeiter vor Ort den QR Code der Reinigungskaution 
nach der Veranstaltung auslesen können, so dass Sie ihre geleistete Kaution in bar zurück erstattet bekommen. Alle 
anfallenden Abfälle, Verpackungen und sonstige Gegenstände müssen von den Ausstellerinnen und Ausstellern 
nach Beendigung der Veranstaltung entsorgt, d.h. mitgenommen werden. Die Ausstellenden sind für die Säuberung 
der von ihm belegten Fläche verantwortlich. Bei Nichteinhaltung wird die gezahlte Reinigungskaution nicht zurück 
erstattet. Eine Erstattung nach der Veranstaltung ist ausgeschlossen! Bitte beachten Sie dazu die Marktzeiten aus 
Punkt 9! 

13.	Ausstellende und Besuchende sind für Schäden, die direkt oder indirekt durch sie angerichtet werden, persönlich 
haftbar.

14.	Der Veranstalter haftet nicht für die Beschädigung oder das Abhandenkommen von Waren.
15.	Das Aushängen von Plakaten, das Auslegen und das Verteilen von Handzetteln und sonstigem Werbematerial sind 

auf dem gesamten Marktgelände nicht gestattet. Der Veranstalter kann grundsätzlich jede Art von Werbung untersa-
gen.

16.	Der Veranstalter ist berechtigt, Fotografien, Zeichnungen, Ton- und Bildaufnahmen vom Markt anfertigen zu lassen 
und für die Veröffentlichung zu verwenden. Alle Teilnehmenden (Besuchende und Ausstellende) sind hiermit aus-
drücklich einverstanden, auch soweit ihre Rechte am eigenen Bild betroffen sind.

17.	Falls angekündigte Veranstaltungen ausfallen, werden bereits entrichtete Standgebühren gutgeschrieben oder auf 
Wunsch zurückgezahlt. Der Veranstalter haftet nicht für Nachteile, die den Ausstellenden oder Besuchenden auf-
grund ausfallender Veranstaltungen entstehen.

18.	Den  Anordnungen des Veranstalters und dessen Bevollmächtigten ist Folge zu leisten. Bei Nichtbefolgen der 
Marktordnung kann ein Marktausschluss durch den Veranstalter ausgesprochen werden.

19.	Sollte irgendeine Klausel rechtlich nicht zutreffend sein, so tritt an diese Stelle eine, die dem eigentlichen Sinn am 
nächsten kommt. Alle anderen Bestandteile bleiben hiervon unberührt und behalten damit weiterhin ihre Rechtsgül-
tigkeit.


